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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

                                           

Gesetzliche Grundlagen  
im Bereich Religion1 
 

I Internationale Abkommen 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
 
Art. 18  

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; 

dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu 

wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein 

oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, 

Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.  

 

II Europäische Union 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
 
Art. 13  

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der    

Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen 

Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 

Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um 

Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 

 

 

 
1 Stand: 11/11. Die vollständigen Gesetzestexte sind auf www.gleichstellung.uni-freiburg.de 

(Informationsmaterialien) abrufbar. 

http://www.gleichstellung.uni-freiburg.de/
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Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten 
 
Art. 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit  

Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und   

Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit des einzelnen zum 

Wechsel der Religion oder der Weltanschauung, sowie die Freiheit, seine 

Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 

öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, durch die Ausführung 

und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben.    

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als 

vom Gesetz vorgesehener Beschränkungen sein, die in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral 

oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind.   

 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union  
 
Art. 22 (Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen) 

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

 
 

III Bundesrepublik Deutschland 

Grundgesetz 
 
Art. 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 

tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 

seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 

werden. 
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Art. 4   

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des             

religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.    

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.   

 
 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
 
§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder       

Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der   

Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch   

Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne  

Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die   

gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur  Aufgabe 

machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder  

Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen  

Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr  

Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine  gerechtfertigte 

berufliche Anforderung darstellt. Das Verbot unterschiedlicher Behandlung 

wegen der Religion oder der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in 

Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten 

Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, 

die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung 

zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges 

Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu 

können. 
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